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Oefsentliehe Aufforderung .
. Meldung zwecks Eintragung in die Nachweisung der

Hilfsdienftpflichtigen.
' », ®runö  der Verordnung des Bundesrats vom 13.

November- 1917, betreffend weitere Bestimmungen zur
Ausführung des § 7 des Gesetzes über den vaterländischen
Hilfsdienst (Reichs-Gesetzbl. S . 1040), werden die nachste¬
hend bezeichneten Personen aufgefordert , soweit me ihren
Wohnort in . . : . . haben, sich in der
Zert vom . bis zum . . . . . . .
&EI~rJ n . . . persönlich
p melden, um die für die Eintragung in die Nachweisuna
der Hmsdreustpflichtigen erforderlicheuAngaben zu machen:

1. alle männlichen Deutschen, die nach dem 31. März
1S5&geboren sind und das siebzehnte Lebensjahr voll-

' endet haben , soweit sie nicht
a) zum aktiven Heere o5?r zur aktiven Marine ge¬

hören oder
b) auf Grund einer Reklamation vom Dienste im

. „ Hkere dder in der Marine zurückgestellt sind,
alle "wsch^ chen Angehörigen der österreichisch-unga¬
rischen Monarchie , die nach dem 31. März 1858 ge¬
boren find und das siebzehnte Lebensjahr vollendet
haben, soweit sie im Gebiete des Deutschen Reichs ih¬
ren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt ha-

i f? n und nicht znm aktiven Heere oder zur aktiven Ma¬
nne gehören.

nochniuls zu melden brauchen sich diejenigen
Hilfsdienstpfüchtigen , die sich bei der ersten Eintragung auf
Grund der Verordnung dps Bundlesrats vom l März
*7 i betreffend Bestimmungen zur Ausführung des 8 7
des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst (Reichs-
Gesetzbl. S . 202) oder später aus Anlaß eines.Stellen - oder
Wohnungswechsels bei der Ortsbehörde angegebenen Stelle
oder k̂ rm Einberufungsausschusse gemeldet haben und dies
durch Vorlegung des gestempelten Abreißstreifens der Mel-
dekarte Nachweisen können. Wer den Abreißstreifen nicht
me ™ 1 '^ ' ^ oIf° nochmals melden. Verpflichtet
zur Meldung sind auch diejenigen , welche nach 8 5 der Ver¬
ordnung vom 1. März 1917 von der Meldepflicht befreit
waren , soweit sie sich nicht aus Anlaß eines Stellen - oder
Wohnnngswechesls gemeldet haben und dies durch Vor-
legung des gestempelten Abreißstreifens der Meldekarte
Nachweisen können. ■ ‘

der persönlichen Meldung ist befreit, wer sich bis
2 . ' ’ ' - • schriftlich unter ordnungs-
mäßiger Ansfnlliing der vorgeschriebenen Meldekarte mel-

schriftlich? Meldung - erfolgt durch Abgabe der aus-
gesnlltep Meldekarte bei . . . .. jn
v VmT ■’ « oder durch Abgabe der aus-
gesnllten . iedekarte in offenem, an diese Stelle adressier¬
tem unfrankiertem Umschlag bei einer Postanstalt (Post-
agentnr ) gestems-elten Meldebestätignng (Abreißstreifen der
Meldekarte ) Diese Bestätigung ist sorgfältig anfzubewab-
ren . , Die Abgabe der ausgefüllten Meldekarten bei . . . . j

* * * ^ * * • . . . j
der Postan statt (Postagentur ) kann auch durch einen Re- i
chuftragten z. B . den Arbeitgeber , bei Beamten insbeson- '
dere auch durch dre Vorgesetzte Dienstbehörde, erfolgen. Die
Auseewahrung der Meldebestätigung ist Sache des Meldc-
psnchtrgen selbst.

Für die in chttnilichen oder privaten Anstalten (Straf -,
Befsernngs -, Heilanstalten usw.) mit Einschluß der geschlos¬
senen Uuterrichtsanstalten (Internate ) hat der Anstaltslei-
ter oder der von ihm dazu bestellte Vertreter die Meldung
schriftlich unter ordnungsmäßiger Ausfüllung der vorge-
schriebeneu Meldekarte bis zum . . .
weder durch Abgabe der Karten bei .
j ” . • , >- • ■ , • • oder durch Abgabe

er Karten offenen, an die» Stelle adressierten, unliran-
"brten Umschlägen bei einer Postanftalt (Postägenkur ) ge-
§5? 'PHü der Me ' debcslätigungeu vorzunehmen.
~! e dqobe kann auch durch einen Beauftragten erfolgen.
wv  Meldungen können auch auf Listen erstattet werden. Zu

berücksichtigen sind hierbei alle am erstenMeldetage in der
Anstalt untergebrachten Meldepflichtigen.

Die Meldekarten nebst Umschlag für die schriftliche Mel¬
dung werden . . unentgeltlichrtlläObrtoKn« fluk «.. . JC. _ _ O. f.r... « me
ausgegeben. Dort sind auch gege» Zahlung von 10 Pfg.
mr das Stück die Bekanntmachungenüber Mitteilung des
Stellen , und Wohnungswechsels erhältlich, zu deren Aus.
hang nach § 12 der Verordnung vom 13. November 1917
jeder Arbeitgeber verpflichtet ist, der in seinem Betriebe
Hllssdrenstpflichtigebeschäftigt.

Wer die Meldung schuldhaft unterläßt , kann durch den
^nberufnngsausschuß mit einer Ordnungsstrafe bis zu
100 Mark und, wenn die Geldstrafe nicht beizutreiben ist,
mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft werden.

Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 10 000 Mark wird bestraft, wer in einer Meldung

unrichtige oder unvollständige Angaben macht.
Die gleiche Strafe trifft den Anstaltsleiter oder seinen

Vertreter , der in einer Meldung wissentlich unrichtige oder
unvollständige Angaben macht sowie den Meldepflichtigen
selbst, der in einem solchen Falle dem Anstaltsleiter oder
seinem Vertreter gegenüber derartige Angaben macht. > '
Anlage B.

II - Merkblatt für Hilfsdienst;,süchtige.
Durch Bundesratsverordnung vom 13. November 1917

ist eine Ergänzung der bei de» Einberufungsausschüssen
geführten Nachweisungen der Hilfsdienstpflichtigen anqe-
orm-rt worden . Bei den in der Verordnung vorgeschriebe-
nen .Meldungen sind folgendeBeftimmungen von den Hilfß-
dienstpflrchtigen sorgfältig zu beachten.

. I.
Die Meldung zur Eintragung in die Rackm-eisungen.

A. Persönliche Meldung.
Aus öffentliche Aufforderung der Ortsbehörden haben

sich d,e. nachstehend aufgeführten Personen innerhalb der
m der Aufforderung bestimmten Frist bei der darin anqe-
gebenen Stelle persönlich zu melden undi die für die Aus-
fullung der Meldekarte erforderlichen Angaben zu machen:

1. alle männlichen Deutschen, die nach' dem 31. März
1858 geboren sind und das 17. Lebensjahr , vollendet
haben , soweit sie nicht

' a ) znm aktiven Heere oder zur aktiver, Marine ge¬
hören oder

t») ans Grund eine» Reklamation vom Dienste im
Heere oder in der Marine znrückgestellt sind.

2 alle männlichen Angehörigen der österreichisch-unqa-
r,scheu Monarchie , die nach dem 31. März 1858 ge¬
boren sind und das if . Lebensjahr vollendet haben
soweit sie im Gebiet des Deutschen Reichs ihren Wohn¬
sitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben und
nicht zum aktiven Heere oder zur aktiven Marine ae-
hören . ^

»rfof en— [bVTt0̂ ° m S®D̂ I0rte öe§  Meldepflichtigenzu
B Schriftliche Melduna.

der persönlichen Meldung ist befreit, wer sich in
nerhalb der m der öffenlichen Aufforderung der Ortsbe-
u c! r 'x !iminfcn  Frist , bei der darin angegebenen Stelle
christlich unter ordnungsmäßiger Ausfüllung der vorae-

Meldekarte meldet. Die schriftliche Meldung
erfolgt durch Abgabe der ausgefüllten Meldekarte bei der in

? ' ^ rung der Ortsbehörde anqe.qebenen
Stelle oder durch Abgabe der ansgefülltcn Meldekarte in

die von der Ortsbehörde angegebenen Stelle
unfrankiertem Umschlag bei einer Postanstalt

Postagentnr ) gegen Arishandigung der Meldebestätigung
Jf ntcn  ä “ ■)• Die Abgabe der ausgesüllten Meldc-

karte kann auch durch einen Beauftragten , z. B . den Arbeit-
geber ber Beamten insbesondere auch durch die Vorgesetzte
Dienstbehörde erfolgen . Die Aufbewahninq der Meldebe-
stätigung ist Sache der Meldepflichtigen,selbst

TI.
™ ^ Befreiung von der Meldepflicht.
R -cht zu melden brauchen sich, abgesehen von den unter

!■! ' r1 “I 9reii.l r̂ten  Ausnahmen , Hil sdienstpflichtiqe die
sich bereits bei der ersten Eintragung auf Grund der Ve!-
or >nniig des Bundesrats vom l . März 1917 oder später
vus Anlaß eines stellen - oder Wohnungswechsels bei der
von der Ort - Behörde angegebenen Stellender beim Einbe-
rnfnngsanL affe gemeldet haben u. dses durch Vorlegung
des gestempelten Abreißstreifens der Meldekarte nachw-isen

könüen. Wer den Abreißstreifen nicht mehr besitzt, mich
sich also nochmals melden.

12 « N LM
Auskunftpflicht, ärztliche Untersuchu»- .

Genügen die Angaben in der Meldung nicht, oder b&
stehen Bedenken gegen ihre Richtigkeit, so hat der Melde¬
pflichtige sie zu ergänzen oder aufzuklären. Die Ortsbe¬
hörde kann ihn zu diesem Zwecke vorladen- und sein Er¬
scheinen nach den landesrechtlichen Vorschriften erzwingen.

Jeder Meldepflichtige hat ferner auf Aufforderung de«
Vorsitzenden des Einbernftingsausschusies persönlich zu er¬
scheinen, auf Fragen des Vorsitzenden oder seines Vertre¬
ters Auskunft zu erteilen und sich einer Untersuchung durch
dê i vom Vorsitzenden bestimmten Arzt zu unterziehen, so¬
fern dies für die Feststellung der körperlichen Eignung des
Hilfsdienstpflichtigen für eine bestimmte Arbeit erforder¬
lich ist.

IV.
. Nachträgliche Meldung.

Es haben sich nachrtäglich oder schriftlich unter Benutz¬
ung der vorgeschriebenen Meldekarte , in der unter Nr . 18.
vorgeschriebenen Form bei dem Ejnberufungsausschnß ih¬
res Wohn - oder Aufenthaltsorts zu melden:

a) glle männlichen Deutschen, die das 60. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, sofern sie nach Ablauf der
nach Nr . 1A . von der Ortsbehörde bestimmten Melde¬
frist aus dem Dienste im Heere oder der Marine aus
anderen Gründen als infolge einer Reklamation ans¬
scheiden.

b) alle im Reichsgebiete wohnhaften männlichen Deut¬
schen und . Angehörigen der östereichisch-nngarischen
Monarchie , die nach Ablauf der von der Ortsbehorde
nach Nr IA bestimmten Meldefrist das 17. Lebensjahr
vollenden , soweit sie nicht ^nm aktiven Heere oder zur
aktiven Marine gehören,

c) alle männlichen Deutschen und Angehörigen der öster¬
reichisch-ungarischen Monarchie vom vollendeten 17.
bis zu nt vollendeten 60. Lebensjahre , die nach Ablauf
der von der Ortsbehörde nach Nr . IA bestimmten Mel¬
defrist ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt i«
das Reichsgebiet verlegen , soweit sie nicht zum aktive«
Heere oder zur aktiven Marine gehören. "

Diese nachträgliche Meldung hat binnen zwei Woche«
zu erfolgen ; die zweiwöchige Frist beginn in dem Falle zu
a) mit dem Tage nach der Entlassung aus dem Heere oder
ic>r 5^ r ’ne' ™ ökm Falle zu b) mit dem ersten Tage des
18. Lebensjahres , in dem Falle zu e) mit dem Tage nach
der Begründung des Wohnsitzes.oder des gewöhnlichenAu¬
fenthalts im Reichsgebiet . ' * .

V • •; v ,
Meldung bei Stellen - über Wohnungswechsel. r

Scheidet ein nach Nr . 1. Meldepflichtiqer vor Vollend¬
ung des 60 . Lebensjahres ans der Befchäftignng bei seinenl
bisherigen Arbeitgeber aus oder wechselt er seine Wohnung,
so hat er dies -spätestens am dritten darauf folgenden Werk-

.tag d^m st'ir leinen Wohnort und 'wenn er diesen wechselt
für leinen bisherigen Wohnort zuständigen Einbemfungs-
an . schosse mitzuteilen . Dabei ist eine neue Tätigkeit , ei»

^r&ettiye&er, die neue Wohnung , sowie' eine militär¬
ische Einberufung anzugeben.

VT ‘
s7ö .. . . ' r. Meldebestätigung.
Wer sich zur Eintragung in die Nachweisnng persönlich

oder schriftlich meldet ! oder die schriftliche Meldung dur»
rinen Beauftragten , z. B . den Arbeitgeber , abgebcn läßt,
erhalt von der Ortsbehörde , der Don dieser angegebenen
stelle, .der PostanstAt (Postagentiir )" oder dem Einberuf-
nngsansschnß als Bestätigung den gesteitipelten Abreißstrei- -
fen der Meldekarte , den er bei schriftlicher Meldung vorbei
ordnungsmäßig auszufüllen hat.

Bei Mitteilungen übecheinen Stellen - oder Wohniing»-
wechsel wird den' Meldepslichtigen sowie dem Arbeitgeber
^^ ^ t̂ iiberilftingsgiisschuß eine entsprechende BestätigMg

Diese Bcstätichingen sind sorgfältig anfzubewahren
■ . - VII.

Strasvm schritten.
Wer die Meldung nach Nr . 1., die nachträgliche Meldnue

nach Nr . IV . oder eine Mitteilung nach Nr . 1' . schuldha«
unterlaßt , J

mer der Aufforderung des Vorsitzenden des Sj „beruf- ^
»rmumm  zum persönlichen Erscheinen keine Folge

M
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wer die Auskunft auf eine Frage des Borfitzenden oder
seines Vertreters verweigert , oder

wer sich der vom Vorsitzenden angeordneten ärztlichen
Untersuchung nicht unterzieht,

kann durch den Einberufungsausschuß mit einer Ord¬
nungsstrafe bis zu 100 Mark und , wenn die Geldstrafe nicht
bcizutreiben ist, mit Hast bis zu 3 Tagen bestraft werden.
Die Geldstrafen werden wie Gemcindeabgaben beigetrie¬
ben . Einwendungen gegen die Zahlungspflicht haben auf¬
schiebende Wirkung . Dem Beitreibungsverfahren hat ein
Mahnverfahren voranzugehen ; die Mahngebühr beträgt
0 .50 Mark . Gegen die Festsetzung der Strafe findet Be¬
schwerde an die beim Kriegsamt Berlin errichtete Zentral¬
stelle statt ; die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 10 000 Mark wird bestraft, wer in seiner Meldung
(Nr . I ), nachträglichen Meldung (Nr . IV ), Mitteilung über
Stellen - oder Wohnungswechsel (Nr . V) oder Auskunster¬
teilung gegenüber der Ortsbehörde oder dem Vorsitzenden
des Einberufungsausschustes (Nr . I ) wissentlich unrichtige
oder unvollständige Angaben macht.

Die gleiche Strafe trifft denjenigen , welcher auf Grund
«iner besonderen schriftlichen Aufforderung des Einberuf¬
ungsausschusses eine Beschäftigung erhält , wenn er in der
Mitteilung hiervon an den Ausschuß wissentlich unrichtige
oder unvollständige Angaben macht.
Anlage I).

Muster eines Aushangs.
nach § 12 der Bundesratsverordnung vom 13. Nov . 1917.

Hilfsdienst.
1. Mitteilungen des Stellen - und Wohnungswechselshilfs¬

dienstpflichtigerArbeiter und Angestellter.
II . Meldepflicht bei Vollendung des 17. Lebensjahres.

I.
1. Scheidet ein hilfsdienstpflichtiger Arbeiter oder An¬

gestellter vor Vollendung des sechzigsten Lebensjahres aus
der Beschäftigung bei seinem bisherigen Arbeitgeber aus
oder wechselt er seine Wohnung , so hat er dies spätestens am
dritten darauf folgenden Werktag dem für seinen Wohn¬
ort und , wenn er diesen wechselt, für seinen bisherigen
Wohnort zuständigen Einberufungsausschuß mitzuteilen.

NW . 7, Friedrichstraße 100, errichtete Zentralstelle statt;
die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

Mit Gefänignis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 10 000 Mark wird bestraft, wer in der Meldung wis¬
sentlich unrichttge oder unvollständige Angaben macht.
Anlage C.

Muster eines Anschlags
(§ 8 Abs. 1 Nr 2 und Nr . 3 sowie Abf. 2 bis 4 der Bundes¬

ratsverordnung vom 18. November 1917).
VaterländischerHilfsdienst.

Jeder im Reichsgebiete wohnhafte Männliche Deutsche
oder Angehörige der österreichisch-ungarischen Monarchie,
der das 17. Lebensjahr vollendet , hat sich spätestens 2 Wo¬
chen nach diesem Zeitpunkt bei dem Einberufungsausschuß
seines Wohn- oder Aufenthaltsortes zur Eintragung in die
Nachmessung der Hilfsdienstpflichttgen zu melden.

Zu gleichem Zwecke hat sich jeder männliche Deutsche
oder Angehörige der österreichisch-ungarischen Monarchie
im Alter vom vollendeten 17. bis zum 60. Lebensjahre , der
nach dem 20. Dezember 1917 seinen Wohnsitz oder gewöhn¬
lichen Aufenthalt in das Reichsgebiet verlegt , bei demselben
Ausschuß zu melden, sofern er nicht zum aktiven Heere oder
zur aktiven Marine gehört.

Die Meldung kann persönlich oder schriftlich erfolgen.
Die schriftliche Meldung geschieht durch Abgabe der ord¬
nungsmäßig ausgefüllten vorgeschriebenen Meldekarte an
den Einberufungsausschuß des Wohn-, oder Aufenthalts¬
orts oder durch Abgabe der ordnungsmäßig ausgefüllten
vorgeschriebenen Meldekarte in offenem, an den Einberu¬
fungsausschuß adressiertem,unfrankiertem Umschlag bei ei¬
ner Postanstalt (Postagentur ) gegen . Aushändigung der
ansgefüllten und gestempelten Meldebestätigung . Diese Be¬
stätigung ist sorgfältig aufzubewahren.

Die Leiter von öffentlichen oder privaten Anstcklten
(Straf -, Besserungs -, Heilanstalten usw.) mit Einschluß der
geschloffenen Unterrichtsanstalten (Internate ) werden auf
die Vorschriften des § 5, des § 8 Abs. 4, des tz 15 und des
§ 16 Abs. 2 der Verordnung hingewiesen.

Wer die Meldung schuldhaft unterläßt , kann vom Ein-
bernsungsausschuß mit einer Ordnungsstrafe bis zu 100

Dabei ist eine neue Tätigkeit , ein neuer Arbeitgebers die I ,un ^' Geldstrafe nicht beizutreiben ist, mit
' . . . — .. . — i Hast bis zu 3 Tagen bestraft werden . Gegen die Festsetzung

der Strafe findet Beschwerde an die- beim Kriegsamt in
Berlin NW . 7, Friedrichstr . 100, errichtete Zentralstelle
statt ; die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 10 000 Mark wird bestraft , wer in der Meldung wis¬
sentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht.
Anlage E.

Meldekarte für Hilfsdienstpflichtige.
Staat : . . . . . Gemeinde : . .
Bezirk: . . . .

neue Wohnung sowie eine militärische Einberufung anzu-
geben. .

Der Einberufungsausschuß erteilt auf Verlangen eine
Bestätigung über die erfolgte Mitteilung.

Hilfsdienstpslichtig und infolgedessen zu diesen Mittei¬
lungen verpflichtet sind:

a ) alle männlichen Deutschen vom vollendeten siebzehnten
bis zum vollendeten sechzigsten Lebensjahre , soweit sie
nicht zum Dienst in der bewaffneten Macht einberufen
sind,

b) alle männlichen Angehörigen der österreichisch-ungar-
' ischen Monarchie vom vollendeten siebzehnten bis zum

vollendeten sechzigsten Lebensjahre , welche ihren
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ge¬
biete des Deutschen Reichs haben, soweit sie nicht zum
Dienst in der bewaffneten Macht einberufen sind.

Die Mitteilung brauchen nicht zu erstatten:
») diejenigen Hilfsdienstpflichtigen, die vor dem 31 . März

, 1858 geboren sind,
b) diejenigen deutschen Hilfsdienstpflichtigen , die auf

i Grund einer Reklamation vom Dienst im Heere oder
in der Marine zurückgestellt sind.

2. Das Ausscheiden eines nach Nr . 1 zur Mitteilung
perpflichteten Hilfsdienstpflichtigen aus der Beschäftigung
Hat auch der bisherige Arbeitgeber spätestens am dritten
»arauf folgenden Werktag dem für den bisherigen Wohnort
des Meldepflichtigen zuständigen Einberufungsausschuß
mitzuteilen.

3. Wer die nach Nr . 1 oder Nr . 2 vorgeschriebenen
Mitteilungen schuldhaft unterläßt , kann durch Beschluß des
Einberufungsausschusses mit einer Ordnungsstrafe bis zu
100 Mark und , wenn die Geldstrafe nicht beizutreiben ist,
mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft werden . Die Geldstrafen
»erden wie Gemeindeabgäben beigetrieben . Einwendun¬
gen gegen die Zahlungspflicht haben aufschiebende Wirk-
«ng . Dem Beitreibungsverfahren hat ein Mahnverfahren
»vranzugehen ; die Mahngebühr bettägt 0,50 Mark . Die
Geldstrafen fließen in die Reichskaffe. Gegen die Festsetz-
«ng der Strafe findet Beschwerde an die beim Kriegsamt in
Berlin NW . 7, Friedrich straße 100, errichtete Zentralstelle
Jatt ; die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe
Ais zu 10 000 Mark wird bestraft, wer in einer Mitteilung
-rach Nr . 1 oder 2 wiffentlich unrichtige oder unvollstän¬
dige Angaben macht.

n.
Jeder im Reichsgebiet wohnhafte männliche Deutsche

«der Angehörige der östereichisch-ungarischen Monarchie.
Ker das 17. Lebensjahr vollendet, hat sich spätestens2 Wo¬
chen nach diesem Zeitpunkt bei dem Einberufungsausschuß
feines Wohn - oder Aufenthaltsorts zur Eintragung in die
Machweisungen der Hilfsdrenstpflichtigen zu melden.

Die Meldung kann persönlich oder schriftlich >erfolgen.
Die schriftliche Meldung geschieht durch Abgabe der ord¬
nungsmäßig ausgefüllten vorgeschriebenen Meldekarte an
den Einberufungsausschuß des Wohn - oder Aufenthaltsorts
des Meldepflichtigen oder durch Abgabe der ordnungsmä-
Kig ausgefüllten vorgeschriebenen Meldekarte in offenem,
nn den Einberufungsausschuß adreffiertem , unfrankiertem
Umschlag bei einer Postanstalt (Postagentur ) gegen Aus¬
händigung der ausgefüllten und gestempelten Meldebestäti-
Jung . Diese Bestätigung ist sorgfältig aufzubewahren.

Wer die Meldung schuldhaft unterläßt , kann vom Ein-
bernfungsausschuß mit einer Ornungsstrafe bis zu 100 Mk.
und , wenn die Geldstrafe nicht beizutreiben ist, mit Haft bis
zu 3 Tagen bestraft werden . Gegen die Festsetzung der
«träfe findet Beschwerde an die beim Kriegsamt in Berlin

1. Familienname : . . Borname : . . . .
8. Wohnung : Gemeinde : . Straße Nr . .
3 . Geboren am (Tag , Monat , Jahr ) : . . „ , „ „ , —

in vOit , Krem usw ) : . ; I ferungsgemeinden werden ersucht, dies in ortsüblicherWeise

Beranlagungsbezirk: Kreis St . Goarshausen.
Oeffentuche Bekanntmachung.

- Steuerveranlagung für das Steuerjahr 1918.
Auf Grund des § 25 des Einkommensteuergesetzes wird

hiermit jeder bereits mit einem Einkommen von mehr als
3000 Jt  veranlagte Steuerpflichtige im Kreise St . Goars¬
hausen aufgefordert , die Steuererklärung über sein Jahres¬
einkommen nach dem vorgeschriebenen Formular in der
Zeit vom 4 Januar bis einschl.. 20 . Jan . 1918 dem Unter¬
zeichneten schriftlich oder zu Protokoll unter der Versicher¬
ung abzugeben, daß die Angaben nach bestem Wissen und
Gewissen gemacht sind.

Die oben bezeichneten Steuerpflichtigen sind zur Abgabe
. der Steuererklärung verpflichtet, auch wenn ihnen eine be¬

sondere Aufforderung oder ein Formular nicht zugegangen
ist. Auf Verlangen werden die vorgeschriebenen Formulare
von heute ab in meinen Geschäftsräumen kostenlos verab¬
folgt.

Die Einsendung schriftlicher Erklärungen durch die Post
ist zulässig, geschieht aber auf Gefahr des Absenders und
deshalb zweckmäßig mittels Einschreibebriefes. Mündliche
Erklärungen werden von dem Unterzeichneten im Steuer¬
büro an Wochentagen vormittags von 9— 12 Uhr entgegen¬
genommen.

Wer die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden Steuer¬
erklärung versäumt , hat gemäß § 31 Absatz 1 des Einkom¬
mensteuergesetzesneben der im Veranlagungs - und Rechts¬
mittelverfahren endgültig festgestellten Steuer einen Zu¬
schlag von 5 Prozent zu derselben zu entrichten.

Wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben oder
wissentliche Verschweigung von Einkommen in der Steuer¬
erklärung sind im § 72 des Einkommensteuergesetzes mir
Strafe bedroht.

Gemäß § 71 des Einkommensteuergesetzes°wird von
Mitgliedern einer in Preußen steuerpflichtigen Gesellschaft
mit beschränkter Haftung derjenige Teil der auf sie veran¬
lagten Einkommensteuer nicht erhoben, welcher auf Ge¬
winnanteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ent¬
fällt . Diese Vorschrift findet afer nur auf folcheSteuerpflich-
tige Anwendung , welche eine Steuererklärung abgegeben u.
in dieser den von ihnen empfangenen Geschäftsgewinn be¬
sonders bezeichnet haben. Daher müssen alle Steuerpflich¬
tigen, welche eine Berücksichtigung gemäß § 71 a. a . O
erwarten , mögen sie bereits im Vorjahr nach einem Ein¬
kommen von mehr als 3000 Mark veranlagt gewesen sein
oder nicht, binnen der oben bezeichneten Frist eine die nä¬
here Bezeichnung des empfangenen Geschäftsgewinns aus
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung enthaltende Sfeu-
er-Erklärung einreichen.

St . Goarshausen , im Dezember 1917.
D» StrfifcMfee. .

ker U1uko» « e,ste,er.Bera«la, «nAs-K»mu>ffst>n.
St 4569 . Berg,  Geh . Regierungsrat.

Bekanntmachu » ,
Die Butterablieferung für die Weihnachtswoche 24. bis

29. Dezember hat am Freitag , den 28. Dezember vormit¬
tags an die Kveissammelstellen St . Goarshausen und Ober¬
lahnstein stattzufinden . Die Herren Bürgermeister der Lie»

4. Bei Angehörigend-r «steireich ungarischen Monarchie
Heim«'zuständigkett (Ott , Bezirk) und Militiroerhältniffe

6 Familienstand: ledig, oerheira et verwitwet, geschieden.
(zutreffende- unterstreichen.)

6. Zahl der im Haushalt lebenden Kinder un er 1b
Jahren: . . . . . . .

7 Welche Berufstätigkeit üben Sie gegenwärtig aus ? . .
>. Haben Sie in Heer oder Marine gedient? . . . .

. Truppenteil . .
8. Stellung im Beruf: selbständig, Betrievsinhaber. Meister.

HausgewerbetreioenderAngestellter, Werkmeister, Ge¬
selle, Arbeiter, Heimarbeiter, . . . . . . . .

(Zutreffendes uvterstreichen.)
10. Wieviel Tage der Wache und wieviel S -undcn des Ta¬

ges nimmt Ihr jetzige Hauptiäiigkeit durchschnittlich
in Anspruch?

(Bon Reichs- und Tiaa sdeamten nicht zu beantworten.)

11. Art und Name deS Betriebs(Geschäft usw.): . . .

bekannt zu machen.
St . Goarshausen , den 19. Dezember 1917.

Die Kreis-Fettstelle.

Oer öeutfdhf lagesberickt.
WTB. (Amtlich.) Trotze » Hauptquartier,

19. Dezember, vormittags:
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
In einzelnen Abschnitten der flandrischen Front, am

Südufer der Skarpe, bei Moeuvres und Graincourt war
nachmittags die Feuertätigkeit lebhaft.

flttnMvnR deutlrder ttranwim.
In kühnem Vorstoß brachte eine Sturmabteilung sftlich

von Craonne eine Anzahl Franzosen ein.

12 Sitz des Betriebs(Geschäfts usw) : Gemeinde: . .
Straße Är ,

13. Lag des Tintrills in diesen Be.ries (Erfchäf: usw.) .
14. Gelernter Berus: . . . . . • .
15. Besond-re Fachkenn niste: .
16 Besondere Sprachkennmiffe: . . . . .. . .
17. Melden Sie sich hiermit freiwillig zum vaterländischen

.Hilfsdienst? . .
Würden Sie Arbeit in der Landwirtschaft anderer
Arbeit»orziehen? . .

18. Etwaige schwere Gebrechen, insbesondere schwere Kriegs-
deschädiganzen: . . . .

18. Besondere Bemerkungen.

. . den
Unierschrisl:

1917.

Meldebestätignng.
Name dev Hilsvdienflpflichtigeu:

illniersctncktt) : . .
Gegenwärtig uuSg-üdier B rus : .
Gelerwer Heĉ tt ; , . . . ! .
(DatUm), dm . .. . . . . 1917.

Stempel der Behörde oder Post

Unsere Flieger haben London, Ramsgate und Margotr
mit Bomben angegriffen und gute Wirkungen erzielt.

Leutnant Bongarz errang seinen 27. Luftsieg.
Oestlicher Kriegsschauplatz,

Zu beiden Seiten des Wardar lebhafte Feuertättgkeit.
gtalienlscher Krtegsfchanplatz.

Tagsüber heftiger Artilleriekampf zwischen Brenta n.
Piave . — Nach heftiger Feuerwirkung stürmten österrei¬
chisch-ungarische Truppen den Monte Asolone u. die nord¬
westlich und nordöstlich anschließenden italienischen Stellun¬
gen, 48 Offiziere und mehr als 2000 Mann wurden gesun¬
gen genommen. — Italienische Angriffe östlich von MouB
Solarolo scheiterten.

Der Vrste GimeralqaarKermrlster: Ladendorff.

Abeudbericht des « roßen Hauptquartier«.
Berlin,  19 . Dez. (Amtlich.) Bon den Kriegsschau¬

plätzen nichts Neues.

Itote, nfcrtr BtrUtletn
WTB . Wien,  19 . Dez . Amtlich wird verlautbarN

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Waffenstillstand.

Italienischer K r l , g s kch« u p 1 a
Oeftlich der Brenta haben die Truppen der k. n. k. 4

Infanteriedivision und das k. u. k. Infanterieregiment Nr.
7 unter erfolgreicher Mitwirkung der Artillerie , trotz un¬
günstiger Witterung , die feindlichen Stellungen bei Ost di
Lepre, sowie den Monte Acolone gestürmt und bei der Ab¬
wehr feindlicher Gegenangriffe den Erfolg auf dem Monte-
Arolone noch erweitert . 48 Offizere ûnd über 2000 Mann



Lahnsteiner Tageblatt . Kreisblatt für den Kreis St. Goarshauseru
wurden gefangen eingebracht. Oestlich des Monte Sola-
rvlo wiesen deutsche Truppen neuerlich feindl. Angriffe ab.

Der Chef des Genera  ist ad  s.

WTB . Sofia,  18 . Dez. Mazedonische Front . West¬
lich des Ochrida -Sees und südlich unserer Höhenstellung am
Cerna -Bogen verstärkte sich das Artilleriefeuer zeitweilig.
In der Gegend von Moalena riefen unsere Erkundungs¬
truppen durch ihre Tätigkeit heftiges, aber wirkungsloses
Gewehrfeuer seitens des Feindes hervor . Zwischen Wardar
und Doiransee rückten nach heftiger Artillerievorbereitung
mehrere englische Züge in der Richtung unserer Machtein¬
heiten vor , wurden aber von unserem Feuer empfangen und
vertrieben . Im unteren Strumatale zerstreuten wir meh¬
rere feindliche Erknndungsabteilungen.

Dobrudschafront Waffenstillstand.

WTB . Konstantinopel,  18 . Dez. Palästinafront:
Ein erneuter feindlicher Borstoß gegen unsere Stellungen
bei El Kuddie und östlich davon wurde abgewiesen. An der
übrigen Front lebhafte Artillerietätigkeit ohn? Infanterie?
gefechte— Sonst keine Ereignisse.

ll-»*«t-Erf«lH».
Berlin,  19 . Dez. (Amtlich.) Neue U-Booterfolge

im Sperrgebiet um England : 17 000 Br .-Reg.-To . Unter
den versenkten Schiffen befand sich der bewaffnete franzö-
fische Dampfer „Camsoil " 2309 To ., mit Oel von Algier
nach Bordeaux , sowie 2 größere Dampfer , die im Aerniel-
kanal aus einem durch Zerstörer stark gesicherten Geleitzug
herausgeschofsen wurden . Außerdem wurde an der französi¬
schen Westküste gegen den bewaffneten französischen Damp-
fer „Texas " (6014 To .), Spitzenschiff eines von Westen
kommenden, durch Zerstörer u. U-Bootsjäger stark gesicher¬
ten Geleitzuges , ein Torpedotreffer erzielt.

Der Chef des Admiralstabes der Marine

Zu den Friedensoerhandlungen.
Berlin,  19 . Dez . Neben Exzellenz von Kühlmann

wird das Auswärtige Amt , wie mehrere Morgenblätter !
melden, bei den Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk ;
durch den Direktor der handelspolitischen Abteilung , Wirk- '
liefen Geheimen Legationsrat Johannes , vertreten sein.

Nach der „Kreuzzeitung " ist von polnischer Seite an die
Regierungen von Berlin und Wien mit dem Ersuchen her'-
angetreten , auch Vertreter des polnischen Volkes an den
Frchdensverhandlungen teilnehmen zu lassen. Eine Ent¬
scheidung über dieses Ersuchen ist bisher nicht erfolgt.

B e r li n , 19. Dez. Wie wir erfahren , hat der Führer
der Unabhängigen Sozialisten , Hugo Haas«, in Ueberein-
stimmung mit seinen Fraktiqnsgenossen beschossen, der Ein¬
ladung des Reichskanzlers Folge zu leisten zur Teilnahme
an den parlamentarischen Besprechungen im Kanzlerpalais
am Donnerstag über die Friedensverhandlungen mit Ruß¬
land . Damit tritt die unabhängige sozialistische Partei zum
ersten Mal seit ihrer Begründung in einen direkten Verkehr
mit der politischen Reichsleitung .'

Berlin,  19 . Dez. (W .-T .) Der türkische Minister des
Aeußern Nessimi Bey und der Unterstaatssekretär im türki¬
schen Ministerium des Aeußern Redschad Hikmer Bey sind
heute auf der Durchreise zu den Friedensverhandlungen in
Brest - Litowsk hier eingetroffen.

Der Verkehr mit Kriegsmaterial wird eingestellt.
Haag,  19 . Dez. In politischen Kreisen verlautet , daß

die russische Regierung an alle Schiffskapitäne einen Befehl
übermittelte , daß sie den Transport vvn Munition und
Kriegsmaterial für die Entente und Rußland einzustellen
haben . Die für russische Rechnung geladene Munition soll
gegebenenfalls in einem neutralen Hafen gelöscht werden.

Nach der „Times " hat die russische Regierung bereits
am 10. Dezember drahtlos mitgeteilt , daß sie den Verkauf
dieser Sendungen oder die Vermietung russischer Schiffe
an auswärtige Firmen und Untertanen verbiete und alle
seit dem 1. August 1914 über russischeSchiffe abgeschlossenen
Verträge für ungültig erklärt.

Generalfeldmaisschallvon Eichhorn.
Berlin,  19 . Dez. (Amtlich.) Generaloberst von

Eichhorn ist in Anerkennung seiner Erfolge alsOberbefehls-
haber der 10. Armee und der nach ihm benannten Heeres¬
gruppe , deren Kämpfe wesentlich zur Herbeiführung der an
der Ostfront eingeleiteten Verhandlungen beigetragen ha¬
ben, zum Generalfeldmarschall befördert worden.

Ein französischer Kreuzer torpediert.
Paris,  19 . Dez, Der Kreuzer „Chateaurenault"

(8000 Tonnen ), der zu Truppentransporten im Mittelmeer
benutzt wurde , ist am Î4 . Dezember morgens durch ein Un¬
terseeboot torpediert worden und gekentert. Die Passagiere,
durchweg Soldaten , sind gerettet worden . 10 Matrosen
des Kreuzers werden vermißt . Das Unterseeboot ist zer¬
stört worden.

Die Stärke des italienischenHeeres.
B a s e l , 19. Dez. Das „Berner Jntelligenzblatt " er¬

hält über die gegenwärtige Stärke des italienischen Heeres
von hervorragender Seite folgende Angaben : Die bisher
einbernfenen und unter den Fahnen stehenden Klassen sind
d:e Jahrgänge 1874 bis 1899 . Die Gesamtzahl des Heeres
beträgt gegenwärtig 4 200 000 Mann . Zurzeit werden
noch 800 000 Mann ausgehoben.

> - Die italienischen Kriegskosten.
L u g a n o , 19. Dez. Aus Rom wird!berichtet: Die ita¬

lienischen Kriegskosten betragen nach Abschluß desFriedens-
militäretats bis Ende Oktober 1917, 25,8 Milliarden Lire.

Der Friedenskampf in Italien.
Lugano,  19 . Dez. In einem zweispaltigen Artikel

unter der Neberschrift „Was bereitet sich vor?" ' spricht der
„Secolo " seine große Besorgnis darüber aus , daß die
Friedensabenteurer in den Kammerkämpfen die Oberhand

gewinnen könnten . Das Blatt erklärt , daß für die Be¬
schwichtigung der Gefahr die Stimme ,vom Monte Citorio
noch lange nicht die entscheidende Stelle sei. Doch sei man
offenbar der Ansicht, das Parlament könne das Schicksal
der ganzen Nation bestimmen u . für alle Zeiten blosstellen.

Am öt-lt ml Stets.
Oderlahnstein, den 20. Dezember.

: : Auszeichnung.  Aushilfsweichensteller Peter
Meurer in Oberlahnstein wurde das Verdienstkreuz für
Kriegshilfe verliehen.

(!) Postalisches.  Sonntag , den 23. Dezember
können gewöhnliche Pakete in der Zeit von 8 Uhr vormit¬
tags bis ^ Uhr mittags und von 3 bis 6 Uhr nachmittags
aufgeliefert werden.

l§) H a f e r u n d H e u stir die Heeresverwaltung . Die
Anlieferungen von Hafer und Heu für den Heeresbedarf er¬
folgen Nicht in der Weise, wie dieses wünscheswert und not¬
wendig ist Es ist Pflicht der Landwirte , nach Möglichkeit
die Lieferung von Hafer und Heu sofort auszuführen . Nicht
nur sollten sich diese Lieferungen auf die Pslichtmengen , son¬
dern auch auf die Mengen , deren Abfuhr später vorgesehen
sind, beziehen. Die Versorgung des Heeres mit Hafer und
Heu darf unter keinen Umständen gefährdet werden . Sie
ist vaterländische Pflicht.

:!: Metallabgabe  von Industrie , Handel und Ge¬
werbe. Die Handelskammer zu Wiesbaden schreibt uns
hierzu : Nachdem durch die Bekanntmachung M . 1. 3. 17.
K. R . A. vom 20. Juni 1917 alle Einrichtungsgegenstände,
Geschäftsausstattungen und Zubehörteile dazu, Fenster - u.
Schaufensterbekleidungen usw. aus Knpfer und Knpferleg 'e-
rungen — soweit sie nicht zur gewerbsmäßigen Veräuße¬
rung oder Verarbeitung dienen — beschlagnahmt worden
sind und zunächst bei den hierfür bekanntgegebenen Sam¬
melstellen der kommunalen Behörden freiwillig abgegeben
werden können, verlangt die gegenwärtige Metall -Lage,
daß die in allen Betrieben von Industrie , Handel und Ge¬
werbe noch verfügbaren Metallbestände , welche von den
kommunalen Sammelstellen nicht angenommen werden
können, dem Heeresbedarf umgehend zugeführt werden.
Soweit dieselben beschlagnahmt sind, ist dem Vernehmen
nach mit ihrer baldigen Enteignung zu rechnen. Aber auch
die bisher beschlagnahmefreien Metallwaren dürften vor¬
aussichtlich demnächst ersaßt werden . Die freiwillige Abgabe
aller dieser Materialien ist den beteiligten Kreisen von
Industrie , Handel und Gewerbe nur angelegentlichst zu
empfehlen, als sie erfahrungsgemäß — bei vielfach günsti¬
geren Uebernahmepreisen — die Härten vermeidet, die mit
der Enteignung unvermeidlich verbunden sind. Auf An¬
regung der zuständigen Stellen ist in unserem Bezirk in
Gemeinschaft mit der Handwerkskammer eine besondere
Organisation durch die Errichtung einer Vertrauensstelle
für freiwillige Sparmetallabgabe im Handelskammerbezirk !
Wiesbaden ins Leben gerufen , welche die Abgabe der ge¬
nannten Metallvorräte an die Kriegs -Metall -Aktien-Ge-
sellschaft vermitteln und die Firmen bei allen einschlä¬
gigen Fragen , sowie bei den Preisverhandlungen in un¬
eigennütziger Weise beraten soll. Die Arbeitskommission
besteht aus einer Anzahl Vertrauensmänner und zwar den
Herren : Direktor Heinrich Müller , Rhein . Elektrizitätsge¬
fellschaft Wiesbaden ; Fabrikant Wagner , Elektrotechnische
Fabrik C- Theod . Wagnsr , Wiesbaden ; Fabrikant Alexan¬
der Meyer , Firma Zulauf u. Co. Höchst a. M .; Rentner
Wilhelm Ritzel, Wiesbaden ; Schlossermeister Cktrl Philippi,
Wiesbaden ; Schlossermeister Ludwig Butzbach, Biebrich a.
Rh .; Schlossermeister Anton Wer , Höchsta. M .; Syndikus
Schroeder von der Handwerkskammer Wiesbaden u. Syn¬
dikus Dr . Otto von der Handelskammer Wiesbaden . Allen
Industrie -, Handels - u. Handwerksbetrieben des Handels¬
kammerbezirks Wiesbaden wird anheimgegeben, dtzn von
der Vertrauensstelle oder ihren ehrenamtlich tätigen Be¬
auftragten ergehenden mündlichen und schriftlichen Auf¬
forderungen zur freiwilligen Metallabgabe im eignen, wie
im vaterländischen Interesse weitgehendst Folge zu leisten

Braubach, den 20. Dezember.
: : Weihnachtsfeiern.  Während gestern im L,

Krämerschen Saale die Weihnachtsfeier und Bescherung der
Kleinkinderschule unter Anwesenheit vieler Angehörigen
von Kindern und Gönnern stattfand , ist seitens des Ev.
Frauenvereins eine Weihnachtsfeier mit Bescherung auf
morgen Freitag nachmittag V25 Uhr in derKleinkinderschule
vorgesehen. Der Vorstand nimmt noch Gaben an Obst und
Gebäck an lind ladet die Mitglieder zu dieser Feier herzlichst
ein. Hat das Christkind bei den Kindern in diesem Jahre
mit Geschenken nicht so reichlich dienen können, so strahlte
doch das Kindesauge über das , was Nikolaus ihm gebracht
und die schönen Sprüchlein , die einige Aufgeweckte hersag¬
ten, machten dem Erwachsenen sichtlich Freude.

: !: Lebensmittel.  Auch unser Lebensmittelamt
kann die Einwohner mit einigen Weihnachtsgaben beglük-
ken, die sicherlich allen Hausfrauen sehr willkommen sind.
Vor Neujahr wird es auch noch eine Verteilung verschiede¬
ner Lebensmittel geben.

a V o m L a n d e , 19. Dez. Unglaubliche Maßnahmen
Es scheint, daß neuerdings das System , die Landwirte durc!
Vorenthaltung von Zucker, Petroleum , Spiritus und wei
teren Produktionsmitteln wegen zu geringer Ablieferum
von Milch, Butter , Eier und dergleichen zu bestrafen, im
wer stärker in Erscheinung tritt . Wenn schon für derartig
Maßnahmen jede rechtliche Grundlage fehlt, so muß mm
auch schon im Interesse der allgemeinen Volksernähruw
gegen dieses System den entschiedenstenEinspruch erheben
Solche Maßnahmen sind als unglaublich kurzsichtig zi
bezeichnen; denn selbst wenn wirklich in manchen Fälle,
Eier , Butter und dergleichen nicht in der in Aussicht ge

nommenen Menge zur Verfügung gestellt werden, so ruft
eine solche Strafverfügung , die man im privaten Leben als
eine Bedrohung bezeichnen würde , nur eine starke Verbitte¬
rung auf dem Lande hervor , und wenn sie, wie dies wohl
meistens der Fall ist, noch einen Unschuldigen trifft , ist die
Erbitterung erst recht begründet . Vor allem trifft aber die
Vorenthaltung der Produktionsmittel die Erzeugungskraft
unserer Landwirtschaft selbst. Die meisten Mittel , die die
landwirtschaftlichen Betriebe benötigen, dienen nur zum
kleinsten Teil den persönlichen Bedürfnissen der Landwirte.
Sie sind wichtige Produktionsmittel zur Erzeugung unserer
Nahrung . Ohne Petroleum zu Beleuchtungszweckenwird
die Arbeitsleistung im Winter in den Betriebsräumen ein»
geschränkt. Kühe können nicht im Dunkeln gemolken wer¬
den. Ohne Kohlen läßt sich kein Dämpffutter bereiten, die
Ausdreschung stockt und so weiter . Es ist auch nur zu na¬
türlich, daß die Produktion sehr unter dem Mißmut , den
die ländliche Bevölkerung infolge derartiger Verfügungen
empfindet , leiden muß . In der Wahrung des Wohls der
Bolksernährung , die der Landwirtschaft in dieser schweren
Zeit allein obliegt , und nicht etwa aus agrarischen Grün¬
den, muß man dieses System der Gewaltmaßnahmen auf
das schärfste zurückweisen. Es muß heute im Gegenteil al¬
les getan werden , um die Produktion zu fördern . Bedauer¬
lich ist es, daß trotz des vierten Kriegsjahres die Mittel zur
Förderung unserer Nahrungsmittelerzeugung noch immer
in unglaublicher Weise verkannt werden.

Sentffttes.
Bonn,  19 . Dez . Gegen 40 Gemüsebauern vom Vor--

gebirge, die im Sommer die Höchstpreise für Stangenboh¬
nen und andere Gemüse überschritten hatten , verhandelte
die hiesige Strafkammer . Sie erkannte auf insgesamt 45
tausend Mark Strafe ; zwei wurden zu je 4000, acht zu je
3000 M,  je einer zu 2500 , 1005 und 1000 M verurteilt ..
Vier wurden freigesprochen.

* Trier,  19 . Dez . Gegen die Besteuerung der deut¬
schen Stillweine nahm die hier tagende gut besuchte Ver¬
sammlung des Trierischen Winzerverbandes Stellung . Sie
faßte eine einstimmig angenommene Entschließung, die al-
len deutschen Weinbanvereinen zwecks einheitlichen Vor¬
gehens vorgelegt und den Mitgliedern des Reichstage»
durch eine von der Versammlung gewählteAbordnung über¬
reicht werden soll. Die Entschließung bittet, „bei der kom¬
menden Finanzreform von einer Besteuerung der deutschen
Stillweine abzusehen und die Zölle für ausländische Weine
derart zu erhöhen , daß für das Reich eine starke Einnahme¬
quelle entsteht und zugleich die mehr als tausendjährige
Kultur der deutschen Rebe dem Vaterlande erhalten bleibt."'

* A l z e y , 19. Dez . Ein Nachtreiben fand am Freitag
und Samstag im Jagdrevier der hiesigen Gemarkung statt^
wobei nochmals ungefähr 400 Hasen zur Strecke gebracht
wurden , so daß sich das diesjährige Gesamtergebnis auf
1600 bis 1700 Hasen beläuft.

Die Kruppsche Arbeiterstiftung.
Essen,  20 . Dez . Die Firma Friedrich Krupp A -G.

hat im Einverständnis mit Herrn und Frau Krupp von
Bohlen und Halbach der von Ernst Friedrich Alfred Krupp
zum Andenken an seinen verewigten Vater gegründeten
Kruppschen Arbeiterstiftung eine Zuwendung von einer
Million Mark gemacht. Die hierdurch herbeigeführte Ver¬
doppelung des Stiftungskapitals wird in erster Reihe der
aktiven Arbeiterschaft sämtlicher Krupvscben Werke zugut«kommen.

Ein Riesenprozeß
wird in einiger Zeit vor der 1. Strafkammer zu Köln ver¬
handelt werden . Es handelt sich um Millionenobjekte, die
teils in Köln , teils in Berlin von einem oberen Stadtbe¬
amten Felix H. und einem Kaufmann Georg R . bei Liefe¬
rungen in Empfang genommen wurden . Beide befinden
sich seit geraumer Zeit in Haft und erhielten nunmehr die
Anklageschrift zugestellt . — Vergehen im Amte. In Hast
genommen wurde in Köln von der Kriminalpolizei ein
schon bejahrter Eisenbahnoberassistent , welcher am Bahnhof
Gereon aus einem Wagen drei Demijohns mit Likören ent-
wenndet hatte . Darin lag Vergehen im Amte.

Wie man in Berlin mit den Kartoffeln umgeht.
Ein Leser schreibt der „D . Tgszgt ." u. a. aus Berlin:

Zwischen 5 und 7 Grad unter Null zeigt der Wärmemesser;
auf dem Bahnhof sind Kartoffeln angekommen, natürlich
schon im Wagen angefroren . Die einzige Rettung wäre es^
die Kartoffeln sofort an die nächste Stärkefabrik oder Trock¬
nungsanstalt zu schicken. Was geschieht aber? Die Kar»
tofstln werden auf Wagen geladen, ungefähr drei Kilometer
bei 5 Grad Kälte zur Beschäftigung der Pferde über Land

.gefahren und eingemietet . In der Miete tauen die Kartof
feln sofort auf , erhitzen sich, und in 2 bis 3 Wochen verfügt
Groß -Berlin über einige tausend Zentner verfaulte Kartof¬
feln. Ich schlage vor , gegen eine derartige Vernichtung
von Lebensmitteln energisch vorzugehen. Ein Bauer , der
einen Zentner Roggen verschrotet,' wird an den Pranger
gestellt; was geschieht mit einer Gemeindeverwaltung , di«
tausend Zentner Kartoffeln verderben läßt?

Eine Messerstecherei
fand in Berlin abends um 11 Uhr in einer Wirtschaft an
der Ecke der Gneisenau - und Westendstraße statt, die den
Tod eines jungen Menschen zur Folge hatte. Der sieb¬
zehnjährige Kaufmannslehrling Hans Schüler , Yorkstraß«
17 wohnhaft , war mit dem siebzehnjährigen Kaufmanns¬
lehrling Heinrich Grimm aus geringiüäiger Ursache in
Streit geraten . Bald setzte es Ohrfeigen 'und schließlich
griff Grimm zum Messer und stach dem Schüler so unglück--
lich in den Hals , daß die Schlagader getroffen wurde. ' Dev
Gestochene wurde von der Sanitütswache nach dem städ¬
tischen Krankenhaiise gebracht, wo er bald darauf gestor¬
ben ist. Der Messerheld wurde verhaftet.

' . . . .. . .

v
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RMMê lMlmchW
Nr . W . I . 1070/10 . 17. St. R » .

ro der Bebanntmachuvg Nr. V. I. 1772s. 17 A. R.
A vom1 3«* 1917, betreffend Beschlagnahme mb
Höchstpreise von Tierhaaren. deren Abgöngen nnd As-
- föflcn sowie Möllen md Abgöngen von WollfeÜe«.

Haarfellen und Pelze«.
Vom 15 Dezember 1917.

Die nachstedende Bekanntmachung wird auf Grund des
Hesehes über den Belagerungszustand vom 4 Juni 1851
in Berbindunq mit dem 'Gesetz vom 11. Dezember 1915
Deichs Gefttzbl Ei. 813) — in Bayern auf Grund ' der
Allerhöchsten Verordnung vom 31. Juli 1914 den Ueber-
zang der vollziehenden Gewalt auf die Militärbehörden
betreffend — des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4
Aug. 1914 (Reichs-Gesetzblatt S 339 ), in der Fassung
vom 17. Dezember 1914 (Neichs-Gesetzbl. S 516 ), der
Bekanntmachungen über die Aenderuna d>es?r Gesetzes vom
21 . Januar 1915, (Neichs-Gesetzbl. Si 85 ), vom 23. März
19i6 , (Neichs-Gesetzbl S . 183j und vom 22. März 1917
ßNeichs-Gesetzbl. S . 253). ferner — auf Ersuchen de« « riezs-
»iulsteriums — auf Grund der Bekanntmachung über di«
Bicher,lellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom 28
^ril 1917 (Reichs-Geietzbl. S . 378 ) zur allgemeinen Kenut-
»« gebracht mit dem Bemerken, daß Zuwiderhandlunge»
$«« «{} den i» der « umerkung*) ab,edrucklen Bestimmungen
destrafl » erd« , sofern nicht »ach den allgemeinen Straf¬

gesetzen höher« Eirafen «„gedroht find. Luch kann der
Betrieb des HuudelSgewerbeß gemäß der vekauntmachuug
pn  Fernhaltung unzvverlssfiger Personen vom Handel vom
« . Eeptemder 1915 (ReichsGesetzbl. S . 603 ) untersagtwerden.

ArtikelL
_ § 1 Ziffer 1 der Bekanntmachung Nr . W . I . 1772/5 17

9.  R. A. erhält folgenden Wortlaut:
1. Tierhaare jeder Art , einschließlich tierischer Borsten,

! auch in Mischungen untereinander oder mit anderen
' ' Spinnstoffen,

§ 1: c fällt weg. ^
Artikel II.

§ 4 Absatz2 der Bekanntmachung Nr . W . I . 1772/5. 17.
ff . R . 91. erhält folgenden Wortlaut:

Erlaubt bleibt jedoch die Veräußerung und Lieferung
an solche Personen oder Firmen , welche' sich lediglich mit
dem Fermentieren (nicht dem 9lussondern und Zurichten),
Waschen und Trocknen der von dieser Bekanntmachung be¬
troffenen ' Gegenstände beschäftigen.

Artikel HI.
. § 5 Absatz 1 der Bekanntmachung Nr . W . I . 1772/5. 17.

sff. R . 91. erhält folgenden Wortlaut:
Trotz der Beschlagnahme ist das Fermentieren (nicht

das Aussondern und Zurichten ), Waschen und Trocknen der
von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände ae- i
stattet . , , I

Artikel IV.
Diese Bekanntmachung tritt am 15. Dezember 1917 in

Kraft . \
Coblenz,  den 15. Dezember 1917.

Kommandantur der Feststug Coblenz-Ehreubreitftellr.
L»l . 19 145/12 417.

Lahnstekn rr Tcigeblatt . Ureisblatt für den « reis St . Goarshausen.

LiWild-VSH»e l>,kk.
Die Heldin

der Karpathen.
u IcgSfim ir S Akte-

Kölner Lotterie
rum Lasten vmes

LsKrerKtims.
riebunx 11. u. 12. Januar
Xtt~  Lose ä 2 Mk . "SBw

7l9o Gew i. Ges .-W. v . M.180Ö00eHÄ75000
50 000 25000 M.
Mi '»'Mo fer Los
ä 2 Mk. Zieh . 7. Februar
Porto 15 Pf jvde Liste 20 Pf )
e-r-slid-t Glücks-Kallekt*
Hch. Deeche, Kreuznach.--

Statt befooüerer Anzeige.

Auf, Wiederfeh» war feine und »nfer«
Hoffnung.

O, Herr Lei» Will« geschehe!

. , . EchmerzerfAllt teile» wir all n Oe wandten, Freunden und Bekannt«»
ote traurige Nachricht mit. daß uufei lieber, treuer und hoffnungsvoller Sohn
«nfer guter Bruder und Neffe " * ’ '

Pionier Josef Lay
am November 1917 beiden fdroyer « Smpstn in Flandern »ach ljiihriger
freuer Pflichtnfüllnu, im 20. Ledeneja. re den Heldentod ft » fein Vaterlanderlitte» hat.

Die trauernden Hinterbliebene « :
Schf Lsy und Na« Maria aed. Nech

«esst Kinder und Angchörigeü.
UiederlahnÜri » . den 19. Dezember 1St7.

Ei« Pm « Schuhe
34, zu verkaufen. Wo sagt die
«eschäft- stelle._

Am Montag..beyM. ds. Mts.
blerden unsere Geschäftsräume ßes- lrfsk».

Oberlahustel « , den SO. Dezember 1917.
_ Aeichsbynbvebenstelle : Wehle.

SrnnbstSche-Verlnmf.
A« öi« t,g. feen 22. dieses Isums,

nachmittags3 Uhr,
setzen die Erben der verstorbenen Frau Agnes Gros geb.
Nels zu Frankfurt a. M . ihre in hiruger Gemarkung bele
genen Grundstücke:

7.07 sr Acker (Bauplatz) an der verlängerten Südallee,
12 99 ar Wiese an Diebig.

auf hestzem Rachause einem freiwilligen' Berkanie aus
Oderlahnstein, den 19. Dezember 1917.

Weihlllhtsvkrdehr 1917.
Lokomsiiven und Wagen werden für Heereszwecke und

zur Heranscbaffung der Lebensmiitel dringend gebrauch:.
Sonderzüge für den Weichnachtsoerkehr werden nicht gefah
ren ; mit Zurückbleiben beim Reise mwitt oder unterwegs
muß daher gerechnet werden. Alle nicht unbedingt „öligen
Reisen müssen Ui! erbh-ften.

Mainz im Dez mder 1917.
Königlich PmßWe ttnb GMerzaglich Hesfifche

Eisenbahndirelltion.

Das « reqaieuamt wird am Montag , de» » 4 . » , »«»»« 7' /.
llhr in der Dt. Barbarakirche abgrhalien ' '*

MchtlvWtt
gesucht

Sntwrl « Mottle
OberloOnttctn.

Sun sofvrtige» »der möglichst
baldigen « „tritt »in »noeriLsst-
geö, steißigr»

IweikmaLckev
gesucht, tzrau « rorg ISbbeche.

SchlUriftrat» t.

Zwei Milchen
für leichte Arbeit in der Buch¬
binderei gesucht

Buchmuckerei Zell,
Nied rlahnstein.

kIcht»il»-,0 « hier.
Der Mm mit

kt  leucht, ölir«.
Drama Im 4 » de».

ZOE

Eine pkerdeLeckr
von HohenrhetnerEisenbahech,ücke
durch die Hohenrheiner- u Gar-
tenstraße bis zum Eisenbahntu»«»-
gang gestern Abend ve,lo >«n

Gegen Belohnung ab, ua. be«
Vliedertahp8riM. Emf.rstr 2k.

. *) Mit Gefingnis bis zu einem Jabre und mit Geldstrafe
w :rhn»ausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird b«

1 iü' . t die ieftpesetztenHöchstpreise überschreitet;
2. u.u tuuii unter tu zum Abschluß eine «! Vertrages auffor-

d, rch den die Höchstpreise überschritten werden, «der
ne, zu einem iolchc« Vertrage ekbi. i. i;

3 wer einen Gegenstand der von einer Aufforderung l?8 2
i ,̂ eL betreffend Höchstvreisel betroffen ist bei-
seiteschafft, b. schädigl oder zerstört.;

4. wer der Aufforderung der zuständige» Behörde zum Ver-
, laut von Gegenständen, iär die Höchstpreise festaesetzi ffod

mcht uachkommt; . '
1 r 6. Hi et Vorriite an Gegenständen, für die Höchstpreise festge-

setzt find den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht
* ,» « ' de« «ach. « 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, er.'

«affenen Ausiübrunasbestimmui gen zuividerband .li
n ^rsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 oder
4 -ist d .e Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages
su bewefsiri, um den der Höchstpreis Überschriften worden ist oder.
Ml dev Fallen der Nummer 2 überschritten werden sollte; über¬
steigt der Mlndesibelrag zehntausend Biark so ist auf ,bn zu er-
kepnen. m, Falle mildernder Umstände kann die Geldstrafe bis
«uf die Halste des Mindesibeiragcs ermäßigt werden.

In deu F llen der Nummer I und 2 kann neben der Strafe
anAeorduer w, rde», daß die Berurteilung auf Kosten des Schul-
digen öffentlich b.kaimt zu machen ist; üuchlfann »eben Gefäna-
Nisstrafe auf Verlust d. r bürge, ! Ehren , echic erkrnnt 'o-rden

N?b,n der Sirafe kann auf Einziehung der Ge»en„änoe. aus
vte nch die strafbare Handlung bezieht, erkannt werden ohne Un¬
terschied,. ob sie dem Liier gehören oder  nicht'

»s tt Gkfä ' wi « bis zu einem Ja re oder mit Geldstrafebisz» zehntausend Mark wird»estrafl.
J- ;
3 wer unbefugt einen beschlagnabmien Gegenstand beiseite

schaffr. beschädigt oder zerstört, verwendet, vertäust oder kaust
»der ein anderes Veraußeruugs oder Erwerbsgeschäft üoer
WM abschließt; ,

I.  wer der Verpfiichtung, die beschlaguabmte» Gegenstände
zu verwahren und pfleglich z>i behandeln zuwiderhandelt;

4. wer den rrlaffcntn A»r.f„brungstrkftimv>«>gen zuwider- !handelt.

AgMiLk SüskrMkllltllsft
St. Ggürshallserr.

EiniaLinig zur LlussckuWhung
am SpKtttKK , bm  30 . Dez . 1917

nachmittags 5* 1» Uhr
i» der Gastwirt cfcaft „Zum Deutschen Haus-

in St . Goarshausen.
Ta g e s or du un g.

1 .Wahl des Ausschiisfts zur Prüfung der Jahresrech
nunq 19l7.

2. Feftsetznnz des Voranschlags für 1918.
St . Goarshauseu »,den 19 Dezember l9l7.

Der Vorstand.

# BrilchlkihesdeG
bedürfen kein  ste schmerzende- Bruchband mehr, wenn sie mein in
Größe v:rschwindei'd kleines , »ach Maß und ohne  Feder . Tag
und Nach', lragbares . auf seinen Druck, wie auch jeder  Lage und

Sröße des Bruchleideus selbst  verstellbares

LlniversaL - Sr ' AckbtknL
trage», das für Erwachsene und Kinder, wie auch jedem  Leiden

entiprechend herstellbar ist
Mein Spe, -Vertreter iff am Kamotag . de» 8 * . Dezem¬

ber , morgens von 8 lei« 12 in Cobienz . Badnhofhotel und- glei¬
chen Tags m Üaas von 2 bis 5 in Knd ®m» ..Hoiel Löwen' mit
Muster vorerwühntrr Bänder . sowie mit ff. Guirmi - «ud Feder
Bänder, neuesten Systems , in allen Preislagen anwesend Diuster
in  Sommi -, Hängeleib-, Leib- und Mutiervo foü-Bindrn, « re auch
Gerüdcl,alter Uid tkrampfaderstrümpfestehen zur Verfügung . Neben
fachgemäßerv rstchere auch gleichzeitig streng »iskrcte Bedienung.
Ph. Steser Sotzn Ovlldogist md Orttzssädisi. AgWz__ i» W.ssenbergnrqst- iS. 5J&

Mslralllr SSerlahssteiL
krSffM« iMftrier ReSuWeu.

rshrmz soi feraiiMi(i(a fidicittootcs.
Nirtmtikiooz ist Wechsels,
rmihsieM Ztr-Eislsh«

i» zu 4Vz °lo  i < nach
Hei«-öMhsffeii, §Bmsrte«ier»iss.

Berfauisstell -n;
Südallee 3 , Burg strafte 10 » nt 41.

Pkimle Sottbildmgsilllrse
für weidliche Persouen.

Gründlicher Unterricht mit Beriickncknstu- g des
Lebens in : Deutsch . Recht - » SchSnschreiben Rechueu
Korrespondenz . Stenographie , Maschiaenschreiveu^

Buchführung und Wechsellehre.
D « Ke tz K mv f u

Beginn : 3. Januar — Dauer drei Monade.
Mlkelwine Lazeer , Hriockliedrert».

Eobleuz . Fischeistraßr

. m ?ie Pferde - und Riirdvikhokfzeichiiissk
auf Grund deren die Beitrüge zu dem Pferde - und Rind-
Vieheutschadigungsfond erhoben werden , liegen von heute
-b b.s zum 31. ds. Mts . ans dem hiesigen Rathause , Zim-
Wer' Nr . 5, zur Em >lcht und«Geltendmachuna etwaiaer Ein-
Wendungen offen. **

Oberlahnstein , den 18. Dezember 1917.
Der WaglftuL vtj ?-

BitiD sctsBiflderz ”a*,!
B«n. Fad»
Fnbrifvre -fen

San,.
denen ®tä>

ers»steht! zu

Lrf»vito»  HrlzK-steL.

hier.
Zer Msw Nit!
her Wt. Stirn.

Große- Drama »a 4 Akt,,.

c.c
£iaf|nii|e

such' '

FiirMZkL HchSiLhle
Lberrshllstkrs.

nnnunnrnuM

SWöM
in allen Formen

Beeresstrilgcher
ZittstiÄcheri»h

Eöäistre»
e >pstichir

GärtnereiP,Eoffmaoc
^ Aikdrr -stzBeis ^

Masife.
in leichter Spielari ; ,

für
Klavier zu 2 Händen . ,

Eine Freute für jeden Anfänger'
Bi » jetzt er' chtenen:

1 Barkarole Wnizer —.50 W.
2.  Gienstäge » Morsch —.78 „
3. Gold imv 4'tldejr

Walzer » rl Texl .38 „
4. .Horch , was kommt

»on draußen rein?
Marsch mir Text .?> »

' b raetiiia Coozert- &
Rheinländer — 75 „

k. Lokowot dir -Marsch—70 »
V. Mit Dir . Wulzer .7, „
8 Par idemarsch der

Köiiigehusaren — 5»
9. Br ullied «ä®Lehen-

grin mit Text 48 „
10. Pi gcrchor aus Tann-

bäuser mit T>'xt —.58 „
Aed « iLckUtld 'sH .b * t#»L
Violine und Mandoline

,» jed»m Sifeck —,38 M.
GMa -Rerla «, « berlah 8>in.

eiWiwsiiHt wt ;» «•
Ae HÄis

he? MMHey.
Am«- »fllm in 3 Akten.

I Reichhaltige- Lager von Sta-
j stk« .keu, Alben, chulen *»t
Gdftien Peters Hoswath, Ton»
gtr jc . sowie dir bist,gen Vnlks-

'ausgezbcnv. Kunz. » Lotl Bm»-
jam,n und Teich.
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